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Vorwort 

Die Arbeit analysiert und dokumentiert eine komplexe staatskirchen-
rechtliche Problematik: die Frage, ob der vom Grundgesetz als "ordent-
liches Lehrfach" bestimmte Religionsunterricht an öffentlichen Schulen 
in der Rechtsetzungs- und Verwaltungspraxis der Bundesländer als ver-
setzungserheblich behandelt werden darf. Indem ein jüngst vom Bundes-
verwaltungsgericht entschiedener Präzedenzfall durch alle Stadien vom 
Lebenssachverhalt bis zur Rechtskraft verfolgt wird, nimmt die Studie 
die Form einer "Längsschnittanalyse" an, deren rechtspolitische Ansatz-
punkte - für das Staatskirchenrecht kennzeichnend - vor allem in die 
Zeit von Weimar zurückgehen; die aber wegen der methodischen Ver-
klammerung der hier untersuchten verfassungs-und verwaltungsrecht-
lichen Normprogramme und Normbereiche zugleich auf den heutigen 
Diskussionsstand einer im Umbruch stehenden pädagogischen Theorie 
und Praxis hinführt. Die Arbeit bietet damit auch einen Beispielsfall der 
Bedeutung gesellschaftlicher Realität für eine in den Grenzen rechts-
staatlicher Formgarantien grundsätzlich wandelbare Verfassung. 
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Fallbericht 

Die am 12. Juli 1951 geborene Sonja F. besuchte von Oktober 1962 
bis Juli 1969 den neusprachlichen Zweig eines von einer katholischen 
Schwesternkongregation unterhaltenen privaten Mädchengymnasiums. 
Sie wiederholte im Schuljahr 1968/69 die 10. Klasse (Untersekunda), 
wurde aber am Ende dieses Schuljahrs nicht versetzt und erhielt ein 
Abgangszeugnis mit folgenden Noten: 

Religionslehre: mangelhaft, 
Französisch: mangelhaft, 
Mathematik: mangelhaft, 
Musik: mangelhaft, 
Geschichte: ausreichend, 
Latein: ausreichend, 
Physik: ausreichend, 
Chemie: ausreichend, 
Biologie: ausreichend, 
Leibesübungen: ausreichend, 
Deutsch: befriedigend, 
Englisch: befriedigend, 
Kunst: befriedigend. 

Auf den Widerspruch der Eltern der damals minderjährigen Sonja F. 
wies das Schulkollegium beim Regierungspräsidium in Düsseldorf die 
Schule an, für Sonja ein neues Abgangszeugnis mit der Note "ausrei-
chend" in Französisch auszustellen; im übrigen wies das Schulkollegium 
den Widerspruch mit der Begründung zurück, die Zensuren in Mathe-
matik, Religion und Musik beständen zu Recht. 

Daraufhin erhoben die Eltern Klage. Das Verwaltungsgericht Köln 
(1 K 247/70) hat am 1. Oktober 1970 entschieden: 

"Die Beklagte wird verpflichtet, über die Versetzung der Tochter Sonja 
der Kläger von Unter- nach Obersekunda nach Maßgabe der Rechts-
auffassung des Gerichts erneut zu entscheiden. 
Die Kosten des Verfahrens hat die Beklagte zu tragen. 

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist zulässig. Der Verwaltungsrechtsweg ist gegeben, obwohl 

es sich bei der Beklagten um eine Privatschule handelt. Da sie jedoch 
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eine vom Kultusminister genehmigte Ersatzschule im Sinne der §§ 36 
Abs. 2, 37 des Ersten Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens im Lande 
Nordrhein-Westfalen (SchOG) in der Fassung vom 5. 5.1968 (GV 
NW S. 430) darstellt, sind ihre Versetzungsentscheidungen als Verwal-
tungsakte anzusehen (Redeker- v. Oertzen, VwGO, 3. Aufl., Rdnr. 54 
zu§ 42 VwGO). Für die Beklagte gilt auch die Versetzungsordnung für 
die Gymnasien des Landes Nordrhein-Westfalen (VersetzungsO) vom 
7. 4. 1959 (ABI. KM S. 60)/2. 5. 1968 (ABI. KM S. 178). Denn als Ersatz-
schule untersteht sie gemäß § 41 Abs. 1 SchOG der staatlichen Schulauf.,. 
sieht. Bei der Versetzungsordnung handelt es sich aber gerade um einen 
Ausfluß dieser staatlichen Schulaufsicht. 

Die von den Klägern angefochtene Entscheidung enthält lediglich die 
Nichtversetzung ihrer Tochter Sonja von Unter- nach Obersekunda, nicht 
hingegen eine Entlassung im Sinne von Nr. 9 VersetzungsO. Zwar könn-
ten der Hinweis im Personalbogen Sonjas auf Nr. 9 VersetzungsO (BI. 34 
der Gerichtsakte) und die Formulierungen im Protokoll der Klassenkon-
ferenz vom 29.8.1969 (Verwaltungsvorgang BI. 24) auf den Willen der 
Beklagten, auch die Entlassung im Sinne der Nr. 9 VersetzungsO auszu-
sprechen, hindeuten. Doch kann es auf diese rein intern gebliebenen 
Meinungsäußerungen nicht ankommen. Entscheidend ist vielmehr, daß 
nach außen hin die Schule nicht von einer Entlassung gesprochen hat. So 
enthält das Abgangszeugnis vom 21. 1. 1970 (Gerichtsakte BI. 24) nicht 
den in Nr. 9 VersetzungsO für den Fall der Entlassung zwingend vorge-
schriebenen Vermerk:" ... verläßt die höhere Schule." 

Die Klage ist auch begründet. 

Nach Nr. 4 a 2 VersetzungsO ist ein Schüler dann in der Regel nicht zu 
versetzen, wenn seine Leistungen in zwei wissenschaftlichen Fächern 
mangelhaft sind; nach Nr. 4 c VersetzungsO können Minderleistungen in 
den wahlfreien und musischen Fächern die Entscheidung über die Ver-
setzung nur dann beeinflussen, wenn diese Fächer für den Schultyp 
bezeichnend oder die Minderleistungen nicht auf Unvermögen zurück-
zuführen sind. 

Nach der Heraufsetzung der Französisch-Note durch das Schulkolle-
gium auf "ausreichend" hatte Sonja im Zeugnis vom 21. 10. 1970 noch in 
Mathematik, Musik und Religionslehre die Zensur "mangelhaft". Bei 
Mathematik handelt es sich um ein wissenschaftliches Fach; die Berech-
tigung der Note "mangelhaft" in diesem Fach wird von den Klägern mit 
Recht auch nicht mehr in Abrede gestellt. 

Die Zensur "mangelhaft" in Musik hätte gemäß Nr. 4 c VersetzungsO 
die Entscheidung über die Versetzung nur dann beeinflussen können, 
wenn dieses Fach für den Schultyp bezeichnend oder die Minderleistung 
nicht auf Unvermögen zurückzuführen wäre. Für ein neusprachliches 
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Gymnasium, wie die Beklagte, ist Musik kein für den Schultyp bezeich-
nendes Fach. Es ist auch nicht genügend dafür vorgetragen worden, daß 
die Minderleistung Sonjas in Musik nicht auf Unvermögen beruht hätte. 
Die Note in Musik darf also bei der Entscheidung über die Versetzung 
keine- weder eine positive noch eine negative- Rolle spielen. 

Es kann dahingestellt bleiben, ob Religionslehre als wissenschaftliches 
Fach im Sinne von Nr. 4 a 2 der VersetzungsO anzusehen ist (dafür: die 
Auskunft des Kultusministers vom 3. 9.1970 [BI. 64 der Gerichtsakte]; 
dagegen: v. Mangoldt- Klein, Das Bonner Grundgesetz, 2. Aufl., Band I, 
S. 283/4; Scheffler, Die öffentliche Verwaltung [DÖV] 1970, S. 336). Selbst 
falls Religionslehre auf Untersekunda ein wissenschaftliches Fach dar-
stellen sollte, dürften Minderleistungen in diesem Fach nur unter den 
Voraussetzungen der Nr. 4 c VersetzungsO bei der Versetzungsentschei-
dung berücksichtigt werden, da Religionslehre als "wahlfreies Fach" im 
Sinne von Nr. 4 c VersetzungsO angesehen werden muß. Zwar ist dieses 
Fach für den Lehrplan der Schule Pflichtfach, da es nach Art. 7 III 1 
Grundgesetz (GG) ordentliches Lehrfach sein muß. Doch ist Religions-
lehre für den einzelnen Schüler Wahlfach (v. Mangoldt- Klein, a. a. 0., 
S. 286; noch weitergehend: Friesenhahn, zitiert nach Scheffler, a. a. 0., der 
im Hinblick auf die Freiwilligkeit der Teilnahme sogar die Benotung in 
diesem Fach für unzulässig hält). Denn nach Art. 7 Abs. 2 GG haben die 
Erziehungsberechtigten das Recht, über die Teilnahme des Kindes am 
Religionsunterricht zu bestimmen. Nach der Vollendung des 14. Lebens-
jahres steht gemäß § 5 Satz 1 des Gesetzes über die religiöse Kinder-
erziehung vom 15. Juli 1921 (RGBL S. 939) dem Kind selbst die Entschei-
dung darüber zu, zu welchem religiösen Bekenntnis es sich halten will. 
Aus dieser Entscheidungsbefugnis folgt das Recht des religionsmündigen 
Schülers, selbst über seine Teilnahme am Religionsunterricht zu bestim-
men (vgl. § 34 SchOG). Nach allem kann die Zuordnung des Fachs "Reli-
gionslehre" zu den "wahlfreien" Fächern nicht zweifelhaft sein. 

Ist dem aber so, so darf gemäß Nr. 4 c VersetzungsO die Note "mangel-
haft" in Religionslehre die Entscheidung über die Versetzung nur dann 
beeinflussen, wenn dieses Fach für den Schultyp bezeichnend oder die 
Minderleistung nicht auf Unvermögen zurückzuführen wäre. Die Ver-
setzungsO stellt insoweit also nicht auf den Schulträger, sondern auf den 
Schultyp ab. Im vorliegenden Zusammenhang muß mithin unerheblich 
bleiben, daß die beklagte Schule von einer katholischen Schwesternkon-
gregation getragen wird; maßgeblich ist vielmehr allein, daß die Schule 
ihrem Typ nach ein neusprachliches Gymnasium ist. Für ein solches stellt 
Religionslehre kein für den Schultyp bezeichnendes Fach im Sinne der 
Nr. 4 c VersetzungsO dar. 

Da auch nichts dafür vorgetragen worden ist, daß die Minderleistung 
Sonjas in Religionslehre nicht auf Unvermögen beruht hätte, darf die 


